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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zur Frage der Einrichtung einer sog. Sportagentur 

 

Die Bundesregierung plant aktuell die Einrichtung einer Sportagentur, die zukünftig für die ver-
bandliche Fördervergabe im Spitzensport zuständig sein soll. Hintergrund der Überzeugung, den 
Spitzensport und seine Rahmenbedingungen reformieren zu müssen, um Grundlagen für zukünf-
tige Spitzenerfolge zu schaffen, war: Schon im Jahr 2016 hatten das damalige Bundesministerium 
des Innern (BMI) sowie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) geplant, mit einem Reform-
konzept1 eine Neustrukturierung des Leistungs- und Spitzensports zu erreichen. Auch im Koaliti-
onsvertrag wurde eine solche Neustrukturierung vereinbart, u. a. sollte im Spitzensport „eine un-
abhängige Instanz zur Mittelvergabe“ eingerichtet werden.2 Daneben hat auch der DOSB in einem 
Positionspapier im Jahr 2022 Punkte zur Verbesserung des Systems dargelegt.3 Hieraus entwi-
ckelte sich ein Prozess zwischen Bund, Ländern und dem organisierten Sport, der zu einem ge-
meinsame Grobkonzept4 führte. Im weiteren Verlauf haben vier Arbeitsgruppen die soeben ge-
nannten Eckpunkte in einem Kurzkonzept5 ausarbeiten sowie konkretisieren können.  

 

1 Bundesministerium des Innern/Deutscher Olympischer Sportbund, Neustrukturierung des Leistungssports und 
der Spitzenförderung, 2016, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikatio-
nen/themen/sport/sport-spitzensport-neustrukturierung.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  

2 Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), Bündnis 90/Die 
GRÜNEN und die Freien Demokraten (FDP), Mehr Fortschritt wagen, S. 113. 

3 Deutscher Olympischer Sportbund, Leistungssport in Deutschland, 9. August 2022, abrufbar unter 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/LandingPage/Leistungssport/Eckpunktepapier_Leistungs-
sport_in_Deutschland_final_Stand_08082022.pdf.; Eingeräumt worden ist, dass die Reform bisher keine Verbes-
serung mit sich brachte. Deshalb seien weitere Verbesserungsmaßnahmen vonnöten.  

4 Bundesministerium des Innern und für Heimat/Deutscher Olympischer Sportbund, Neue Wege gehen, 21.11 
2022, abrufbar unter https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/LandingPage/Leistungssport/Eckpunktepa-
pier_Leistungssport_in_Deutschland_final_Stand_08082022.pdf. 

5 Bundesministerium des Inneres und für Heimat/Deutscher Olympischer Sportbund, Bund-Länder-Sport AG: 
Kurzkonzept zum Neustart der Sportförderung, 15. September 2023, abrufbar unter https://cdn.dosb.de/u-
ser_upload/www.dosb.de/Leistungssport/Leistungssportreform/Kurzkonzept_Neustart_Sportfoerderung.pdf.  

Wissenschaftliche Dienste 

Kurzinformation 
Zur Frage der Einrichtung einer sog. Sportagentur  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sport/sport-spitzensport-neustrukturierung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sport/sport-spitzensport-neustrukturierung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/LandingPage/Leistungssport/Eckpunktepapier_Leistungssport_in_Deutschland_final_Stand_08082022.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/LandingPage/Leistungssport/Eckpunktepapier_Leistungssport_in_Deutschland_final_Stand_08082022.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/LandingPage/Leistungssport/Eckpunktepapier_Leistungssport_in_Deutschland_final_Stand_08082022.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/LandingPage/Leistungssport/Eckpunktepapier_Leistungssport_in_Deutschland_final_Stand_08082022.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Leistungssport/Leistungssportreform/Kurzkonzept_Neustart_Sportfoerderung.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Leistungssport/Leistungssportreform/Kurzkonzept_Neustart_Sportfoerderung.pdf


Kurzinformation 
Zur Frage der Einrichtung einer sog. Sportagentur 
 

 

 

 

Fachbereich WD 8 (Gesundheit, Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 

Wissenschaftliche Dienste Seite 2 

Das Kurzkonzept beinhaltet folgende wesentliche Punkte: Ein zu erlassendes Sportfördergesetz 
soll die Ziele und Zuständigkeiten des Spitzensports, sein Fördersystem sowie eine unabhängige 
Sportagentur, insbesondere ihre Tätigkeitsbereiche und Ziele, verbindlich festlegen. Unter ande-
rem soll auch ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport zur Bekämpfung von Gewalt im Sport ge-
gründet werden. Die Rahmenbedingungen von Athleten sollen verbessert werden. Sie sollen För-
derungen durch individuelle Leistungen erhalten können, etwa durch ein Individualbudget. Da 
die Beständigkeit des Spitzensports talentierte Sportler braucht, sollen alle Möglichkeiten zur Ta-
lentfindung und -förderung ausgeschöpft werden. Auf der Nachwuchsebene werden tarifähnliche 
Vereinbarungen geprüft. An Bundesstützpunkten werden bessere Arbeitsbedingungen angestrebt, 
insbesondere soll die Ausbildung des Leistungspersonals optimiert werden. Auch die Stütz-
punktstruktur soll effektiver und effizienter ausgestaltet werden.  

Die zu errichtende Sportagentur versteht sich als einzelne Maßnahme zur Förderung und Steue-
rung des Spitzensports. Ihre elementare Voraussetzung ist ihre Unabhängigkeit in fachlichen Ent-
scheidungen. Ihr Ziel ist die effiziente und transparente Fördermittelverteilung.6 Sie soll in der 
Rechtsform einer Stiftung des öffentlichen Rechts bestehen. Die Agentur werde neu aufgebaut, 
eine Überführung von Personal aus DOSB oder BMI in die Agentur soll unterbleiben. Sie soll 
sich aus einem Vorstand, Stiftungs- sowie Sportfachbeirat zusammensetzen. Laut dem Kurzkon-
zept sollen in der Agentur Staat und organisierter Sport miteinander auf Augenhöhe agieren.7 Die 
entscheidenden Richtlinien der Agentur sollen von einem achtzehn-köpfigen Stiftungsrat, darun-
ter Vertreter von Bund, Ländern und dem DOSB, bestimmt werden. 

Die Tätigkeit der Agentur soll auf den drei Säulen „Förderung“, „sportfachliche Steuerung“ so-
wie „Transparenz und Evaluation“ basieren. Im Rahmen ihrer Aufgaben habe sie die übergeord-
neten Ziele des Spitzensports8 zu beachten. Von ihrem Zuständigkeitsbereich erfasst würden vor 
allem die Förderverfahren für sämtliche Sportfachverbände, namentlich also Verbände im olym-
pischen, para- und nicht olympischen Bereich. Das sich in Entwicklung befindende Potentialana-
lysesystem würde ebenso in die Agentur eingebunden. Die Förderentscheidungen würden dem-
nach auf Grundlage der Daten potenzialorientiert durchgeführt. Die Zuständigkeit der Agentur 
würde zukünftig auch in der Stützpunktförderung liegen. Sie soll neben der Mittelvergabe über 
Leistungen des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) und des Instituts für For-
schung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) entscheiden und Strukturentscheidungen zur 
Anerkennung von Bundesstützpunkten oder Bundeskadern treffen. Ein Controlling bei den Ver-
bänden ermögliche eine nachträgliche Kontrolle. 

  

 

6 Das bisherige System der Potenzialanalyse, bei dem die Fördermittelvergabe nach dem Erfolgspotenzial der je-
weiligen Sportart bei Großevents vergeben wurde, stand zuletzt in Kritik: Obwohl die Sportart Basketball weit 
unten auf der Förderliste stand, wurde ihre deutsche Nationalmannschaft der Männer Weltmeister. Die Mittel-
vergabe durch eine flexibel entscheidende Agentur soll auch die Möglichkeit bieten, unvorhergesehene Ergeb-
nisse in der Leistungsentwicklung besser zu berücksichtigen.  

7 Bundesministerium des Innern und für Heimat/Deutscher Olympischer Sportbund, Bund-Länder-Sport-AG: 
Kurzkonzept zum Neustart der Sportförderung, 15. September 2023, S. 3. 

8 Das ist vor allem der Anspruch des Spitzensports, eine steigende Entwicklung von Weltspitzenleistungen anzu-
streben und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.  
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Die Fördermittelvergabe einzig und allein durch die Sportagentur werde, so das Konzept, die 
Zahl der Antragsverfahren reduzieren. Da von nun an weniger Beteiligte miteinander korrelier-
ten, wäre der Prozess flexibler und effizienter. Verstärkt würde dies durch eine digitale Abwick-
lung der Verfahren. 

Der Bundesrechnungshof (BRH) betonte im Oktober 2023 in seinem Bericht an das BMI, dass der 
Errichtung einer Sportagentur noch einige Vorgaben entgegenstünden. Das BMI habe die Wirt-
schaftlichkeit der Agentur nachzuweisen. Es müsse den tatsächlichen Bedarf für ihre Einrichtung 
positiv begründen. Es sei im Übrigen zwingend, dass das BMI „als Vertreter des Bundes im Stif-
tungsrat – wie geplant –bei Stimmengleichheit das Entscheidungsrecht obliegt“.  „Der DOSB sei 
nicht mehr nur Interessenvertreter der geförderten Verbände und sportfachlicher Berater des 
BMI, er entscheidet nunmehr gemeinsam mit dem BMI, wie die Verbände gefördert werden.“9 
Die Verwaltung als Garantin eines objektiven Entscheidungsprozesses müsse frei von Interessen-
vertretern bleiben, vor allem in Bereichen der Fördermittelvergabe.  

Der nunmehr vorliegende Referentenentwurf zum geplanten Sportfördergesetz vom 1. März 2024, 
über den aktuell in der Presse berichtet wird, entfernt sich, so der DOSB, von der ursprünglichen 
Vereinbarung, eine gleichberechtigte Stimmenverteilung von Staat und Sport zu schaffen. Er sehe 
ein Vetorecht des Vorsitzenden im Stiftungsrat, der laut Entwurf der Bundesregierung zugespro-
chen wird, vor. Hieraus resultiere dann auch die Kontrolle über die Entscheidungen der Agentur, 
die dann allein dem BMI zustehen werde.10  

Die Streichung der geplanten Einflussnahme des DOSB wird zum Teil als Rückschritt des Spit-
zensports aufgefasst.11 Das BMI spreche sich mit dem Entwurf die alleinige Hoheit über die Mit-
telvergabe zu. Hieraus folge, dass die Agentur ihre Unabhängigkeit ein Stück weit einbüßen 
werde, so DOSB-Vorstand Olaf Tabor.12 Aus Sicht des DOSB gefährde der Entwurf die Ziele der 
Leistungssportreform und damit die zukünftigen Erfolge deutscher Sportler. Diese Vorwürfe 
weist das BMI jedoch zurück. Durch die Wahl der Rechtsform als Stiftung des öffentlichen 
Rechts sei es möglich, dass der Vorstand der Agentur weitgehend unabhängig agieren könne. Der 
maßgebliche Einfluss des Bundes im Stiftungsrat sei hingegen unerlässlich, da die Agentur aus-
schließlich Mittel des Bundes vergebe.13  

 

9 Bundesrechnungshof, Ausgewählte Aspekte der Reform der Spitzensportförderung, 26. Oktober 2023, GZ: 
V II 2 – 0001359, S. 4. 

10 Siehe dazu die FAQs auf der Internetseite des DOSB zum Entwurf für ein Sportfördergesetz, Stand: 5. März 
2024, abrufbar unter Der Deutsche Olympische Sportbund (dosb.de). 

11 Reinsch, Michael, Zu viel DOSB-Einfluss in der Sportagentur, in: Frankfurter Allgemeine, 17. Oktober 2023, 
abrufbar unter https://www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/rechnungshof-zu-viel-dosb-einfluss-in-der-sport-
agentur-19249717.html.  

12 Friebe, Matthias, „DOSB-Vorstand Tabor: Fachliche Unzulänglichkeiten“, Deutschlandfunk, 3. März 2024, ab-
rufbar unter https://www.deutschlandfunk.de/tabor-dosb-bmi-kritik-100.html#:~:text=Der%20Deut-
sche%20Olympische%20Sportbund%20hat,Geldern%20f%C3%BCr%20den%20Spitzensport%20festschreibt.. 

13 „Nicht akzeptabel“: DOSB attackiert neues Sportfördergesetz, in: RTL.de, 4. März 2024, abrufbar unter „Nicht 
akzeptabel“: DOSB attackiert neues Sportfördergesetz (rtl.de).  

https://www.dosb.de/sonderseiten/news/news-detail/news/faqs-zum-entwurf-fuer-ein-sportfoerdergesetz
https://www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/rechnungshof-zu-viel-dosb-einfluss-in-der-sportagentur-19249717.html
https://www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/rechnungshof-zu-viel-dosb-einfluss-in-der-sportagentur-19249717.html
https://www.deutschlandfunk.de/tabor-dosb-bmi-kritik-100.html#:~:text=Der%20Deutsche%20Olympische%20Sportbund%20hat,Geldern%20f%C3%BCr%20den%20Spitzensport%20festschreibt
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https://www.rtl.de/cms/nicht-akzeptabel-dosb-attackiert-neues-sportfoerdergesetz-f1c8eae5-9a2b-5205-a4c0-ee0a25c450ba.html
https://www.rtl.de/cms/nicht-akzeptabel-dosb-attackiert-neues-sportfoerdergesetz-f1c8eae5-9a2b-5205-a4c0-ee0a25c450ba.html
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Presseberichten zufolge sollen die im Kurzkonzept beschriebenen Maßnahmen unmittelbar be-
gonnen und mit einem konkreten Zeitplan unterlegt werden. Die Arbeitsgruppen würden ihre 
Arbeit fortsetzen. Der DOSB werde Verbesserungsvorschläge für das Gesetz anregen, bis es spä-
testens im Winter 2024 verabschiedet werden solle. Der Aufbau der Sportagentur solle im Laufe 
des Jahres erfolgen, sodass sie voraussichtlich bis Ende 2025 arbeitsfähig sein könnte.14 Hierfür 
rechne die Regierung im ersten Jahr mit Kosten von fünf bis sechs Millionen Euro. 

*** 

 

14 Bundesministerium des Innern und für Heimat/Deutscher Olympischer Sportbund, Bund-Länder-Sport AG: 
Kurzkonzept zum Neustart der Sportförderung, S. 4. 


